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Unterlage 1: Erläuterungsbericht 

zum Entwässerungskonzept des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 

23 „Sondergebiet Großbatteriespeicher, westlich der Im Hackemoorstraße“ in 

der Gemeinde Merzen in der Samtgemeinde Neuenkirchen, Landkreis Osn-

abrück.  

1. Veranlassung, Allgemeines 

1.1 Veranlassung 

Die Gemeinde Merzen beabsichtigt, im Bereich der Flurstücke 24/2 (teilweise) 

und 73/23 in der Flur 10 der Gemarkung Südmerzen die Entwicklung von Bat-

teriespeicheranlagen mit zugehörigem Umspannwerk zu ermöglichen. Das 

Plangebiet liegt in der Gemeinde Merzen innerhalb der Samtgemeinde Neu-

enkirchen im Landkreis Osnabrück. 

Mit der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sollen die 

planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung und den Betrieb von 

Batteriespeicheranlagen sowie der zugehörigen technischen Infrastruktur ge-

schaffen werden. Batteriespeicheranlagen dienen der Zwischenspeicherung 

elektrischer Energie und tragen zur Stabilisierung und Flexibilisierung des 

Stromnetzes bei, insbesondere im Zusammenhang mit der Einspeisung er-

neuerbarer Energien. Damit leistet das Vorhaben einen Beitrag zum Ausbau 

der Infrastruktur für erneuerbare Energien in der Gemeinde. 

Die entwurfstechnische Erstellung des Bebauungsplanes erfolgt durch das 

Planungsbüro NWP Planungsgesellschaft mbH im Auftrag der Gemeinde Mer-

zen sowie in Abstimmung mit dem Vorhabenträger Harmony Energy. Für die 

Fläche liegt bereits eine Vorhabenplanung vor. 

Verfahrensbegleitend zur Bebauungsplanaufstellung soll der Nachweis er-

bracht werden, dass eine Entwässerung der vorgesehenen Nutzung grund-

sätzlich möglich und die Planung umsetzbar ist. Die Ergebnisse der Konzep-

tion sollen, soweit sie zur Sicherung der Entwässerung grundlegend erforder-

lich sind, als Festsetzung bzw. örtliche Bauvorschriften in den Bebauungsplan 

aufgenommen werden. 

Die Rücken und Partner Ingenieure GmbH wurde mit der Erstellung eines Ent-

wässerungskonzeptes zur Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers auf 

dem Plangelände beauftragt.  
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1.2 Beschreibung des Vorhabens 

Auf der vorgesehenen Fläche ist die Errichtung und der Betrieb eines Groß-

batteriespeichers mit einer Leistung von ca. 300 MW geplant. Die Anlage wird 

über ein neu zu errichtendes Projektumspannwerk an die bestehende 380-kV-

Netzinfrastruktur angebunden. Die Verbindung zum Netzverknüpfungspunkt 

erfolgt über unterirdische Kabeltrassen. 

Der Anlagenkomplex umfasst Batterieeinheiten mit Wechselrichtern, Transfor-

matoren, technische Nebenanlagen sowie das Projektumspannwerk mit 

Schaltanlagen und Betriebsgebäude. Die einzelnen Komponenten werden 

modular auf Fundamenten errichtet und über unterirdische Kabel miteinander 

verbunden. 

Der Betrieb der Anlage erfolgt weitgehend automatisiert und wird über ein 

Fernüberwachungssystem gesteuert. Ein dauerhaftes Betriebspersonal ist am 

Standort nicht vorgesehen. Da auf dem Gelände keine sanitären Einrichtun-

gen vorhanden sind und sich im Regelbetrieb kein Personal aufhält, entsteht 

kein Schmutzwasseraufkommen. Ein Anschluss an das Trinkwasser- oder 

Schmutzwassernetz ist daher nicht erforderlich. 

Die Flächen zwischen den technischen Anlagen werden überwiegend wasser-

durchlässig (z. B. Schotter oder Schotterrasen) ausgeführt, sodass anfallen-

des Niederschlagswasser vor Ort versickern kann. Nach Ende der Betriebs-

dauer ist ein vollständiger Rückbau der Anlage vorgesehen. 

1.3 Rechtsfragen 

Für die geplanten wasserwirtschaftlichen Maßnahmen sind die entsprechen-

den Genehmigungen und Erlaubnisse nach dem Wasserhaushaltsgesetz in 

Verbindung mit dem Niedersächsischen Wassergesetz bei der zuständigen 

Behörde vor Durchführung der Baumaßnahmen zu beantragen.  

2. Örtliche Verhältnisse 

2.1 Gebietslage und topographische Verhältnisse 

Der Geltungsbereich liegt etwa 1,6 km südlich der Ortschaft Merzen an der 

Straße „Im Hackemoor“ und nordwestlich des bestehenden Umspannwerk-

standortes. Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 7 ha und wird derzeit 

überwiegend landwirtschaftlich genutzt. 
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Abbildung 1: Plangebiet (Quelle: www.nwsib-niedersachsen.de) 

 

Der zentrale Bereich des Plangebietes wird durch einen von Norden nach Sü-

den verlaufenden Graben strukturiert. Im südwestlichen Randbereich queren 

Freileitungen einen Teil der Fläche. Südlich des Geltungsbereiches verläuft 

ein landwirtschaftlicher Weg, der im Osten an die Straße „Im Hackemoor“ und 

im Westen an die Südmerzener Straße anschließt. 

Im Umfeld des Plangebietes befinden sich nordwestlich ein Tierhaltungsbe-

trieb sowie nördlich einzelne Wohnnutzungen. Östlich grenzt ein bestehendes 

Umspannwerk an. Südlich und westlich verlaufen mehrere Hochspannungs-

freileitungen. Östlich und nordöstlich schließen Waldflächen an. 
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Die topografische Höhenlage des Geländes liegt zwischen etwa +56,4 m NHN 

und +57,3 m NHN. Das Gelände weist insgesamt nur geringe Höhenunter-

schiede auf und ist weitgehend eben.  

Tabelle 1: Flurstück 

Gemarkung Flur Flurstück 

Südmerzen 10 73/23, 24/2 (tlw.) 

2.2 Untergrundverhältnisse 

Im Rahmen des geplanten Vorhabens wurde durch das Büro für Geowissen-

schaften M&O GbR im März 2025 eine Baugrunduntersuchung durchgeführt 

und ein geotechnischer Bericht erstellt.  

Die Baugrundaufschlüsse zeigen, dass der Untergrund im Plangebiet aus 

mehreren Bodenschichten aufgebaut ist. Direkt unterhalb der Geländeober-

kante wurden humose Oberböden angetroffen, die überwiegend aus feinsan-

digem Material mit humosen Anteilen bestehen und teilweise schwach schluf-

fig sowie mittelsandig ausgeprägt sind. Die Mächtigkeit dieser humosen 

Oberbodenschicht liegt in der Regel zwischen etwa 0,30 m und 0,50 m unter 

Geländeoberkante.  

Unterhalb dieser Schicht folgen überwiegend glazifluviatile Sande, die bis zur 

Endtiefe der Aufschlüsse von etwa 5 m unter Geländeoberkante reichen. 

Diese bestehen überwiegend aus Fein- und Mittelsanden mit geringen Antei-

len an Grobsand, Kies sowie teilweise schwach schluffigen Beimengungen. 

Lokal treten innerhalb der Sandablagerungen schluffig-humose oder stärker 

schluffige Linsen auf. Die Sande liegen überwiegend in mitteldichter Lagerung 

vor. 

Die durchgeführten Versickerungsversuche ergaben für die humusfreien 

Sandböden eine bemessungsrelevante Infiltrationsrate von etwa 

1,5 x 10- 5 m/s.  

2.3 Grundwasserverhältnisse 

Basierend auf den im März 2025 gemessenen Ruhewasserständen zwischen 

0,66 m und 1,11 m unter GOK ist unter Berücksichtigung eines Höhenfest-

punktes von ca. 57,30 m NHN von einem mittleren Grundwasserhöchststand 

ca. 0,5 m oberhalb der gemessenen Werte auszugehen (ca. 55,60 m bis 56,50 

m NHN). Für die Planung ist zudem mit einem maximalen 
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Grundwasserhöchststand (Bemessungswasserstand) zu rechnen, der etwa 

1,0 m über den gemessenen Werten liegt. Dies entspricht einem Anstieg bis 

zur Geländeoberkante (GOK) bzw. absoluten Höhen von ca. 56,10 m bis 

57,00 m NHN. 

Infolge dieser hohen Grundwasserstände ist die Versickerungsfähigkeit im 

Plangebiet stark eingeschränkt, da der nach Regelwerk erforderliche vertikale 

Abstand zwischen Versickerungssohle und Bemessungswasserstand im na-

türlichen Gelände kaum einzuhalten ist. Um eine fachgerechte Versickerung 

über flache Mulden sicherzustellen, ist in Teilbereichen mit unzureichendem 

Flurabstand eine entsprechende Aufhöhung des Geländes vorzusehen, um 

die notwendige Mächtigkeit der Sickerstrecke über dem Bemessungswasser-

stand technisch zu gewährleisten. 

In Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Osnabrück 

kann für das betroffene Flurstück bei der Versickerung von unbelastetem bzw. 

vorgereinigtem Niederschlagswasser der erforderliche Abstand zwischen der 

Sohle der Versickerungsanlage und dem mittleren Grundwasserhochstand 

von üblicherweise 1,0 m auf mind. 0,5 m reduziert werden. Diese Abweichung 

wird als vertretbar angesehen, da sich das Vorhabengebiet im Außenbereich 

befindet und lediglich im Randbereich der Schutzzone III eines Trinkwasser-

schutzgebietes liegt. 

2.4 Altlasten 

Gemäß der Auskunft des NIBIS Kartenservers (https://nibis.lbeg.de/cardo-

map3/) besteht kein Altlastenverdacht.  

2.5 Wasserschutz- und Vorsorgegebiet 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb des Trinkwasser-

schutzgebietes „Thiene-Plaggenschale“ in der Schutzzone III. Die Gemeinde 

Merzen befindet sich nahezu vollständig innerhalb dieses Trinkwasserschutz-

gebietes. Nach Kenntnis der Gemeinde sind durch die bisherige Siedlungs-

entwicklung keine nachteiligen Auswirkungen auf das Trinkwasserschutzge-

biet oder die öffentliche Trinkwasserversorgung bekannt. 

Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt grundsätzlich unter Berücksichti-

gung der geltenden wasserrechtlichen Anforderungen für Trinkwasserschutz-

gebiete. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wird davon ausgegan-

gen, dass das geplante Vorhaben zulässig ist und keine nachteiligen 
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Auswirkungen auf die öffentliche Trinkwasserversorgung verursacht. Die kon-

krete Ausgestaltung der Entwässerungsanlagen erfolgt im Rahmen der nach-

gelagerten Fachplanung und Genehmigungsverfahren. 

2.6 Vorflutverhältnisse 

Innerhalb des Plangebietes verläuft der Graben E („Moorgraben“), ein Gewäs-

ser III. Ordnung und Teil des örtlichen Grabensystems zur landwirtschaftlichen 

Entwässerung. Der Graben durchquert das Plangebiet und teilt dieses in zwei 

Teilbereiche. Der betrachtete Gewässerabschnitt erstreckt sich bis zum Hüls-

hofgraben und dient als Vorflut für die umliegenden Flächen. Der Hülshofgra-

ben schließt nördlich des Plangebietes an die Weeser Aa an. 

Nach vorliegenden Vermessungsdaten liegt die Sohlhöhe des Grabens im Be-

reich des Plangebietes zwischen etwa 55,18 m NHN und 55,40 m NHN. Die 

Geländeoberkante (GOK) im Umfeld des Grabens liegt bei etwa 56,40 m NHN 

bis 56,80 m NHN, sodass sich eine Grabentiefe von ungefähr 1,0 bis 1,4 m 

ergibt.  

Für die Unterhaltung des Gewässers ist der Unterhaltungsverband 94 „Große 

Aa“ zuständig. Zudem liegt das Gebiet im Zuständigkeitsbereich des Wasser- 

und Bodenverband Ahewiesen-Hakemoor, der Aufgaben der lokalen Wasser-

bewirtschaftung und Gewässerunterhaltung wahrnimmt. 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich zudem zwei Durchlässe, die bisher 

als landwirtschaftliche Überfahrten genutzt wurden. Dabei handelt es sich um 

Betondurchlässe mit einem Durchmesser von DN 800. Diese Bauwerke er-

möglichen die Querung des Grabens und sind bei der weiteren Planung hin-

sichtlich ihrer hydraulischen Leistungsfähigkeit sowie ihres baulichen Zustan-

des zu berücksichtigen. 

Im Rahmen der weiteren Planung ist der Verlauf des Gewässers zu berück-

sichtigen, Es ist ein ausreichender Unterhaltungsstreifen von mindestens 5 

Meter freizuhalten, um die Gewässerunterhaltung sicherzustellen. In Abstim-

mung mit dem Landkreis Osnabrück ist eine Einleitung in den Graben mit einer 

Abflussspendenrate von 2,5 l/s · ha möglich. Diese Drosselung wird festge-

setzt, um den Abfluss an den natürlichen Zustand des Gewässers anzuglei-

chen und hydraulische Überlastungen zu vermeiden. Im Rahmen der Entwäs-

serungsplanung ist zudem sicherzustellen und rechnerisch nachzuweisen, 

dass ausschließlich unbelastetes Niederschlagswasser eingeleitet wird. 

Hierzu sind bei Bedarf geeignete Maßnahmen zur Vorbehandlung vorzuse-

hen, um die geforderte Wasserqualität dauerhaft zu gewährleisten. 
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Die konkrete Ausgestaltung der Niederschlagswasserbewirtschaftung sowie 

möglicher Rückhalte- oder Drosselmaßnahmen ist weiterhin im Rahmen der 

nachgelagerten Entwässerungsplanung mit den zuständigen Verbänden ab-

zustimmen.  

3. Technische Grundlagen 

3.1 Regelwerke, Normen 

Folgende Regelwerke gilt es zu berücksichtigen: 

DWA-A 117:  „Bemessung von Regenrückhalteräumen“ 

DWA-A 118:  „Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässe-

rungssystemen“ 

DWA-A 138:  „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung 

von Niederschlagswasser" 

DWA-A 102:  „Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Re-

genwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer" 

DWA-A 166: „Bauwerke der zentralen Regenwasserbehandlung und rück-

haltung“ 

DWA-A 111:  „Hydraulische Dimensionierung und Leistungsnachweis von 

Sonderbauwerken in Entwässerungssystemen“ 

DIN 1986-100:  „Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – 

Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 

12056“ 

DIN EN 752:  „Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden“ 

3.2 Niederschlagsverhältnisse 

Der Niederschlag im Jahresmittel beträgt für die Samtgemeinde Neuenkirchen 

im Landkreis Osnabrück rund 750 mm. Davon entfallen etwa 350 mm auf die 

Wintermonate von November bis April und etwa 400 mm auf die Sommermo-

nate von Mai bis Oktober innerhalb des hydrologischen Jahres. 

Die maßgebenden Regenspenden können dem beigefügten Auszug aus dem 

KOSTRA-Atlas 2020 für das Rasterfeld Spalte 114; Zeile 107, entnommen 

werden (siehe Unterlage 4). e) 
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3.3 Bemessung und Sicherheitsvorgaben 

Für die Bemessung der Niederschlagswasserbewirtschaftung ist die Regen-

spende entsprechend KOSTRA-DWD 2020 mit einer Häufigkeit von n = 0,1 

1/a anzusetzen. 

Für die Neuplanung von Regenwasserkanälen ist gemäß DWA-A 118 „Hyd-

raulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystemen“ (März 

2006) eine Bemessungshäufigkeit des Regenereignisses von einmal in zwei 

Jahren zugrunde zu legen. 

Die emissions- und immissionsbezogene Beurteilung der Gewässerbelastung 

ist nach der Arbeits- und Merkblattreihe DWA-A/M 102 „Grundsätze zur Be-

wirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in 

Oberflächengewässer“ durchzuführen. 

Für die emissions- und immissionsbezogene Beurteilung von Versickerungs-

anlagen sowie deren Planung, Bemessung und Ausführung ist das Arbeits-

blatt DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung 

von Niederschlagswasser“ zu berücksichtigen.  

Darüber hinaus ist für das Plangebiet ein Überflutungsnachweis gemäß DIN 

1989‑100 zu führen, ausgelegt auf ein 50‑jähriges Regenereignis, um die Ab-

leitungs- und Rückhaltekapazitäten der Entwässerungsanlagen unter Extrem-

bedingungen zu überprüfen und zu dokumentieren. 

Um ein ordnungsgemäßes Ableiten und Bewirtschaften des Niederschlags-

wassers sicherzustellen, ist eine regelmäßige Inspektion und Wartung der 

Entwässerungsanlagen erforderlich. Insbesondere ist im Herbst eine Reini-

gung der Anlagen von Laub und sonstigen Ablagerungen vorzunehmen. 

3.3.1 Regenwasseranfall und -beschaffenheit 

Der Regenwasseranfall ergibt sich aus dem Bemessungsregen KOSTRA-

DWD 2020 und den in der Unterlage 4 aufgeführten Spitzenabflussbeiwerten.  

4. Regenwasserbewirtschaftungskonzept 

4.1 Zielsetzung 

In der Wasserwirtschaft hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass Nieder-

schlagswasser möglichst an der Stelle des Anfalls zu versickern ist. Ist dies 
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nicht oder nur begrenzt möglich, so wird in vielen Fällen die Einleitung von 

vorbehandeltem, gereinigtem Oberflächenwasser in die Vorflut notwendig.  

Es ist vorgesehen, das Niederschlagswasser vorrangig dort zu versickern, wo 

es die Grundwasserverhältnisse zulassen. Unbefestigte Flächen sollen dabei 

diffus versickern. In Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde des Land-

kreises Osnabrück kann der Abstand zwischen der Sohle von Versickerungs-

anlagen und dem mittleren Grundwasserhochstand von 1,0 m auf mindestens 

0,5 m reduziert werden, da sich das Vorhabengebiet im Außenbereich und le-

diglich am Rand der Schutzzone III eines Trinkwasserschutzgebietes befindet. 

Kann eine Versickerung nicht erfolgen, soll das Niederschlagswasser mit einer 

ausreichend dimensionierten Rückhaltung gedrosselt in den Graben eingelei-

tet werden. Dabei wird eine Abflussspendenrate von 2,5 l/s·ha zugrunde ge-

legt, um den Abfluss an den natürlichen Zustand des Gewässers anzupassen 

und hydraulische Überlastungen zu vermeiden. Es wird sichergestellt, dass 

ausschließlich unbelastetes oder entsprechend vorbehandeltes Nieder-

schlagswasser in die Vorflut gelangt. 

Nach Abschluss der konkreten Planung der Außenanlagen ist eine detaillierte 

Entwässerungsplanung zu erstellen und die erforderlichen wasserrechtlichen 

Genehmigungen zu beantragen. Diese Vorgehensweise ist verbindlich für die 

Umsetzung der Niederschlagswasserbewirtschaftung. 

4.2 Entwässerungsgebiete 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 7 ha. Grundlage für die Betrach-

tung des Entwässerungsgebietes bildet der Vorhabenplan der geplanten Bat-

teriespeicheranlage mit zugehörigem Projektumspannwerk. 

Innerhalb des Plangebietes sind unterschiedliche Oberflächenbefestigungen 

vorgesehen. Hierzu zählen Asphalt-, Beton-, Pflaster-, Schotter-, Rasenschot-

ter-, Grün- und Dachflächen. Eine konkrete Ermittlung der abflusswirksamen 

Flächen erfolgt im Rahmen der späteren Entwässerungsplanung sowie des 

wasserrechtlichen Antragsverfahrens. 
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Für die spätere hydraulische Bemessung der Entwässerungsanlagen sind in 

Anlehnung an das Arbeitsblatt DWA-A 138 folgende Abflussbeiwerte zu-

grunde zu legen: 

 Tabelle 2: Abflussbeiwerte 

Flächentyp Abflussbeiwert Ψm = Cm 

Betonflächen 0,90 

Dachflächen 0,90 

Asphaltflächen 0,90 

Pflasterflächen 0,70 

Schotterflächen 0,60 

Rasenschotterfl. 0,60 

Die Verkehrs- und Wartungsflächen sollen überwiegend als Schotterflächen 

bzw. Rasenschotterflächen hergestellt werden. Diese Bauweise ermöglicht 

eine ausreichende Befahrbarkeit und trägt gleichzeitig zur Reduzierung des 

Oberflächenabflusses sowie zur Förderung der Versickerung von Nieder-

schlagswasser bei. 

Nicht befestigte Flächen werden als Grünflächen ausgebildet und stehen für 

eine flächenhafte Versickerung zur Verfügung. Zusätzlich sind Bereiche mit 

Rasenflächen vorgesehen, die ebenfalls der diffusen Versickerung anfallen-

der Niederschläge dienen. 

Insgesamt wird durch den hohen Anteil an wasserdurchlässigen Oberflächen-

befestigungen eine dezentrale Rückhaltung und Versickerung von Nieder-

schlagswasser innerhalb des Plangebietes unterstützt. Die konkrete Ausge-

staltung der Entwässerungsanlagen sowie die Bemessung der erforderlichen 

Rückhalte- und Versickerungseinrichtungen erfolgen im Rahmen der weiter-

führenden Entwässerungsplanung.  

4.3 Niederschlagswasserbelastung 

Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushaltes so zu bewirtschaften, 

dass sie dem Wohl der Allgemeinheit dienen und gleichzeitig – im Einklang 

damit – auch den Nutzen Einzelner ermöglichen. Diese Grundsätze ergeben 

sich aus dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und bilden die Grundlage für 

den nachhaltigen Umgang mit Oberflächengewässern und Grundwasser. 
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Im Rahmen der Niederschlagswasserbewirtschaftung ist daher sicherzustel-

len, dass Einleitungen oder Versickerungen keine nachteiligen Veränderun-

gen der Gewässereigenschaften verursachen und die Anforderungen des Ge-

wässerschutzes eingehalten werden.  

4.3.1 Einleitung 

Für die emissionsbezogene Bewertung von Niederschlagsabflüssen bei Ein-

leitung in ein Oberflächengewässer sind die Vorgaben des Regelwerkes 

DWA-A 102 – Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regen-

wetterabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer der Deutsche Vereini-

gung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall zu berücksichtigen. 

Die Zuordnung der Flächentypen erfolgt dabei auf Grundlage der Flächennut-

zung, des potenziellen Stoffeintrages sowie des Havarierisikos (z. B. Ölun-

fälle, Brandfälle mit belastetem Löschwasser oder Fehleinschüttungen). Maß-

geblich ist hierbei insbesondere die zu erwartende stoffliche Belastung der 

Niederschlagsabflüsse durch abfiltrierbare Stoffe, Schwermetalle oder gelöste 

Stoffe, die bei einer Einleitung in ein Oberflächengewässer relevant sein kön-

nen. 

Gemäß dem Vorhabenplan fallen für eine mögliche Ableitung von Nieder-

schlagswasser in ein Oberflächengewässer folgende Flächen an. Die Einstu-

fung der Flächen erfolgt entsprechend den Kategorien des Arbeitsblattes 

DWA-A 102 wie folgt: 

Tabelle 3: Flächenbelastungskategorien gem. DWA-A 102 

Flächenart 
Flächen- 

spezifizierung 

Flächen-

gruppe 

Belas-

tungska-

tegorie 

Dachflächen (D) Dachflächen  D I 

Betriebsflächen (B) Wege, Betonflächen etc. V1 I 

Eine Regenwasserbehandlung ist für diese Flächen (alle V1 bzw. D) nicht er-

forderlich. Die Flächengruppe V1 wurde gewählt, da außer zu Wartungs-, Re-

paraturarbeiten und sonstigen außergewöhnlichen Vorkommnissen kein Kfz-

Verkehr in diesem Bereich stattfindet und auch keine anderweitige Belastung 

erfolgen. 
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Im Zuge der weiterführenden Entwässerungsplanung sowie der Detailplanung 

der Außenanlagen sind die entsprechenden emissions- und immissionsbezo-

genen Nachweise gemäß DWA-A 102 zu führen. Dies gilt insbesondere für 

den Fall, dass sich im Rahmen der konkreten Planung Abweichungen von den 

hier zugrunde gelegten Flächentypen oder deren Nutzung ergeben. In diesem 

Fall ist eine erneute Bewertung der Flächenzuordnung, der Belastungskate-

gorie sowie der ggf. erforderlichen Regenwasserbehandlung vorzunehmen. 

4.4 Versickerung 

Die Zuordnung der Flächengruppen und Belastungsklassen für die Versicke-

rung in das Grundwasser erfolgt gemäß Tabelle 5 des Arbeitsblattes DWA-A 

138. Hierbei finden vorrangig die Kriterien Flächennutzung und Havarierisiko 

(z. B. Ölunfälle, Brandfälle mit belastetem Löschwasser, Fehleinschüttungen) 

sowie die vornehmliche Art der stofflichen Belastung (Feststoffe oder gelöste 

Stoffe) sowie die Vorgaben der Grundwasserverordnung (GrwV, u. a. § 13) 

Berücksichtigung.   

Gemäß des Vorhabenplanes kommen für die Versickerung folgende Flächen 

zum Abfluss. Die Belastung der Flächen wird entsprechend den Vorgaben der 

DWA-A 138 wie folgt kategorisiert:   

Tabelle 4: Flächenbelastungskategorien gem. DWA-A 138 

Flächenart 
Flächen- 

spezifizierung 

Flächen-

gruppe 

Belas-

tungska-

tegorie 

Dachflächen (D) Dachflächen  D I 

Betriebsflächen (B) Wege, Betonflächen etc. V1 I 

Eine Regenwasserbehandlung ist für diese Flächen (alle V1 bzw. D) nicht er-

forderlich. Die Flächengruppe V1 wurde gewählt, da außer zu Wartungs-, Re-

paraturarbeiten und sonstigen außergewöhnlichen Vorkommnissen kein Kfz-

Verkehr in diesem Bereich stattfindet und auch keine anderweitige Belastung 

erfolgen. 

Im Zuge der weiterführenden Entwässerungsplanung sowie der Detailplanung 

der Außenanlagen sind die entsprechenden emissions- und immissionsbezo-

genen Nachweise gemäß DWA-A 138 zu führen. Dies gilt insbesondere für 

den Fall, dass sich im Rahmen der konkreten Planung Abweichungen von den 
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hier zugrunde gelegten Flächentypen oder deren Nutzung ergeben. In diesem 

Fall ist eine erneute Bewertung der Flächenzuordnung, der Belastungskate-

gorie sowie der ggf. erforderlichen Regenwasserbehandlung vorzunehmen. 

5. Schmutzwasserableitung 

Der Betrieb der Anlage erfolgt weitgehend automatisiert und wird über ein 

Fernüberwachungssystem gesteuert. Ein dauerhaftes Betriebspersonal ist am 

Standort nicht vorgesehen. Da auf dem Gelände keine sanitären Einrichtun-

gen vorhanden sind und sich im Regelbetrieb kein Personal aufhält, entsteht 

kein Schmutzwasseraufkommen. Ein Anschluss an das Trinkwasser- oder 

Schmutzwassernetz ist daher nicht erforderlich und nicht geplant. 

6. Unterhaltung und Betrieb 

Die Unterhaltung und der Betrieb der Entwässerungsanlagen obliegen dem 

Antragssteller, sowie dem Nutzer. Die Unterhaltung der Gewässer liegt im Auf-

gabenbereich des Unterhaltungsverbandes 94 „Große Aa“ zuständig. Zudem 

liegt das Gebiet im Zuständigkeitsbereich des Wasser- und Bodenverband 

Ahewiesen-Hakemoor, der Aufgaben der lokalen Wasserbewirtschaftung und 

Gewässerunterhaltung wahrnimmt. 

7. Zusammenfassung 

Auf Grundlage der vorliegenden Untersuchungen und der örtlichen Randbe-

dingungen ist eine geordnete Niederschlagswasserbewirtschaftung im Plan-

gebiet grundsätzlich möglich. Aufgrund der im Gebiet vorhandenen hohen 

Grundwasserstände ist die Versickerung jedoch nur eingeschränkt möglich 

und erfordert eine entsprechende Berücksichtigung bei der weiteren Planung. 

In Abstimmung mit der zuständigen Wasserbehörde kann bei der Versicke-

rung von unbelastetem Niederschlagswasser der erforderliche Abstand zwi-

schen der Sohle der Versickerungsanlage und dem mittleren Grundwasser-

höchststand von üblicherweise 1,0 m auf mindestens 0,5 m reduziert werden. 

Das anfallende Niederschlagswasser soll vorrangig dort versickern, wo dies 

unter Berücksichtigung der Grundwasserverhältnisse technisch umsetzbar ist. 

In Bereichen, in denen eine Versickerung nicht oder nur eingeschränkt mög-

lich ist, kann eine gedrosselte Einleitung in den innerhalb des Plangebietes 

verlaufenden Graben (Gewässer III. Ordnung) erfolgen. Dabei ist eine 
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maximale Abflussspende von 2,5 l/s·ha einzuhalten, um eine hydraulische 

Überlastung der Vorflut zu vermeiden. 

Grundsätzlich ist sicherzustellen, dass vor einer Einleitung in die Vorflut, un-

abhängig davon, ob diese über eine Versickerung in das Grundwasser oder 

über eine Einleitung in ein Oberflächengewässer erfolgt, ausschließlich unbe-

lastetes Niederschlagswasser abgeführt wird. 

Auf Ebene der Bauleitplanung kann somit davon ausgegangen werden, dass 

die Entwässerung des Plangebietes grundsätzlich umsetzbar ist. Die konkrete 

Bemessung und Ausgestaltung der Entwässerungsanlagen sowie die erfor-

derlichen Nachweise und wasserrechtlichen Genehmigungen sind im Rahmen 

der nachfolgenden Entwurfs- und Ausführungsplanung zu erbringen und mit 

den zuständigen Behörden abzustimmen. 

8. Unterschriften 

 

 

 

 

 

 

i.A. Ann-Kathrin Santen B.Eng. 

Meppen, den 23.03.2026 
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Unterlage 4:  

Niederschlagshöhen und –spenden für Merzen 

  



KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -
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Niederschlagshöhen nach

KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 114, Zeile 107 INDEX_RC : 107114
Ortsname : Merzen
Bemerkung :

Dauerstufe D Niederschlagshöhen hN [mm] je Wiederkehrintervall T [a]

1 a 2 a 3 a 5 a 10 a 20 a 30 a 50 a 100 a

5 min 6,9 8,6 9,7 11,2 13,2 15,3 16,7 18,6 21,2

10 min 8,9 11,2 12,6 14,5 17,1 19,9 21,7 24,0 27,4

15 min 10,2 12,8 14,4 16,5 19,6 22,7 24,8 27,5 31,3

20 min 11,1 14,0 15,7 18,0 21,4 24,8 27,1 30,0 34,2

30 min 12,5 15,7 17,7 20,3 24,1 27,9 30,5 33,8 38,5

45 min 14,0 17,6 19,9 22,8 27,0 31,3 34,1 37,9 43,2

60 min 15,2 19,1 21,5 24,6 29,2 33,9 36,9 40,9 46,7

90 min 16,9 21,3 23,9 27,4 32,5 37,7 41,2 45,6 52,1

2 h 18,3 22,9 25,8 29,6 35,1 40,7 44,4 49,2 56,2

3 h 20,3 25,5 28,7 32,9 39,0 45,3 49,4 54,7 62,4

4 h 21,9 27,5 30,9 35,5 42,0 48,8 53,2 59,0 67,3

6 h 24,3 30,5 34,3 39,4 46,6 54,1 59,0 65,5 74,7

9 h 26,9 33,8 38,1 43,7 51,7 60,1 65,5 72,6 82,8

12 h 29,0 36,4 41,0 47,0 55,7 64,6 70,5 78,2 89,2

18 h 32,2 40,4 45,5 52,1 61,8 71,7 78,2 86,7 98,9

24 h 34,6 43,5 48,9 56,1 66,5 77,1 84,1 93,3 106,4

48 h 41,3 51,8 58,4 66,9 79,3 92,0 100,4 111,3 127,0

72 h 45,8 57,5 64,7 74,2 87,9 102,0 111,3 123,4 140,8

4 d 49,3 61,8 69,6 79,9 94,6 109,8 119,7 132,8 151,5

5 d 52,1 65,4 73,7 84,5 100,1 116,2 126,7 140,5 160,3

6 d 54,6 68,6 77,2 88,5 104,9 121,7 132,7 147,2 167,9

7 d 56,8 71,3 80,3 92,1 109,1 126,6 138,1 153,1 174,6

Legende

T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
überschreitet

D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen

hN Niederschlagshöhe in [mm]
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Niederschlagsspenden nach

KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 114, Zeile 107 INDEX_RC : 107114
Ortsname : Merzen
Bemerkung :

Dauerstufe D Niederschlagspenden rN [l/(s·ha)] je Wiederkehrintervall T [a]

1 a 2 a 3 a 5 a 10 a 20 a 30 a 50 a 100 a

5 min 230,0 286,7 323,3 373,3 440,0 510,0 556,7 620,0 706,7

10 min 148,3 186,7 210,0 241,7 285,0 331,7 361,7 400,0 456,7

15 min 113,3 142,2 160,0 183,3 217,8 252,2 275,6 305,6 347,8

20 min 92,5 116,7 130,8 150,0 178,3 206,7 225,8 250,0 285,0

30 min 69,4 87,2 98,3 112,8 133,9 155,0 169,4 187,8 213,9

45 min 51,9 65,2 73,7 84,4 100,0 115,9 126,3 140,4 160,0

60 min 42,2 53,1 59,7 68,3 81,1 94,2 102,5 113,6 129,7

90 min 31,3 39,4 44,3 50,7 60,2 69,8 76,3 84,4 96,5

2 h 25,4 31,8 35,8 41,1 48,8 56,5 61,7 68,3 78,1

3 h 18,8 23,6 26,6 30,5 36,1 41,9 45,7 50,6 57,8

4 h 15,2 19,1 21,5 24,7 29,2 33,9 36,9 41,0 46,7

6 h 11,3 14,1 15,9 18,2 21,6 25,0 27,3 30,3 34,6

9 h 8,3 10,4 11,8 13,5 16,0 18,5 20,2 22,4 25,6

12 h 6,7 8,4 9,5 10,9 12,9 15,0 16,3 18,1 20,6

18 h 5,0 6,2 7,0 8,0 9,5 11,1 12,1 13,4 15,3

24 h 4,0 5,0 5,7 6,5 7,7 8,9 9,7 10,8 12,3

48 h 2,4 3,0 3,4 3,9 4,6 5,3 5,8 6,4 7,3

72 h 1,8 2,2 2,5 2,9 3,4 3,9 4,3 4,8 5,4

4 d 1,4 1,8 2,0 2,3 2,7 3,2 3,5 3,8 4,4

5 d 1,2 1,5 1,7 2,0 2,3 2,7 2,9 3,3 3,7

6 d 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0 2,3 2,6 2,8 3,2

7 d 0,9 1,2 1,3 1,5 1,8 2,1 2,3 2,5 2,9

Legende

T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
überschreitet

D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen

rN Niederschlagsspende in [l/(s·ha)]
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Toleranzwerte der Niederschlagshöhen und -spenden

nach KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 114, Zeile 107 INDEX_RC : 107114
Ortsname : Merzen
Bemerkung :

Dauerstufe D Toleranzwerte UC je Wiederkehrintervall T [a] in [±%]

1 a 2 a 3 a 5 a 10 a 20 a 30 a 50 a 100 a

5 min 14 16 17 18 19 20 20 21 21

10 min 16 19 20 21 23 24 24 25 25

15 min 18 20 22 23 24 25 26 27 27

20 min 18 21 22 24 25 26 27 27 28

30 min 19 21 23 24 26 27 27 28 29

45 min 18 21 22 24 25 26 27 28 28

60 min 18 21 22 23 25 26 26 27 28

90 min 17 20 21 22 24 25 25 26 27

2 h 16 19 20 21 23 24 25 25 26

3 h 15 17 19 20 22 23 23 24 25

4 h 14 17 18 19 21 22 22 23 24

6 h 13 15 17 18 19 20 21 22 22

9 h 12 14 15 17 18 19 20 20 21

12 h 12 14 15 16 17 18 19 19 20

18 h 11 13 14 15 16 17 18 18 19

24 h 11 13 14 15 16 17 17 18 18

48 h 13 13 14 14 15 16 16 17 17

72 h 14 14 14 15 15 16 16 17 17

4 d 15 14 15 15 16 16 16 17 17

5 d 16 15 15 15 16 16 17 17 17

6 d 16 16 16 16 16 17 17 17 17

7 d 17 16 16 16 17 17 17 17 18

Legende

T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
überschreitet

D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen

UC Toleranzwert der Niederschlagshöhe und -spende in [±%]
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Berechnungsregenspenden für Dach- und Grundstücksflächen

nach DIN 1986-100:2016-12

Rasterfeld : Spalte 114, Zeile 107 INDEX_RC : 107114
Ortsname : Merzen
Bemerkung :

Berechnungsregenspenden für Dachflächen

Maßgebende Regendauer 5 Minuten

Bemessung r5,5 = 373,3 l / (s · ha)

Jahrhundertregen r5,100 = 706,7 l / (s · ha)

Berechnungsregenspenden für Grundstücksflächen

Maßgebende Regendauer 5 Minuten

Bemessung r5,2 = 286,7 l / (s · ha)

Überflutungsprüfung r5,30 = 556,7 l / (s · ha)

Maßgebende Regendauer 10 Minuten

Bemessung r10,2 = 186,7 l / (s · ha)

Überflutungsprüfung r10,30 = 361,7 l / (s · ha)

Maßgebende Regendauer 15 Minuten

Bemessung r15,2 = 142,2 l / (s · ha)

Überflutungsprüfung r15,30 = 275,6 l / (s · ha)

Die ausgewiesenen Regenspenden basieren auf den nachfolgenden Grunddaten:

Wiederkehrintervall Parameter
Dauerstufe

5 min 10 min 15 min

2 a
rN  [l / (s · ha)] 286,7 186,7 142,2

UC [±%] 16 19 20

5 a
rN  [l / (s · ha)] 373,3 - -

UC [±%] 18 - -

30 a
rN  [l / (s · ha)] 556,7 361,7 275,6

UC [±%] 20 24 26

100 a
rN  [l / (s · ha)] 706,7 - -

UC [±%] 21 - -

Legende

rN Niederschlagsspende in [l/(s·ha)]

UC Toleranz in [±%]
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Unterlage 5:  

Bodengutachten 
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